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Wir sind die HanseMerkur Reiseversicherung AG mit Sitz in Hamburg. Sie sind unser Vertragspartner, der sogenannte Versicherungsnehmer, 
wenn Sie den Versicherungsvertrag mit uns abschließen.  

Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch der Versicherte. Sie können auch andere Personen (mit-)versichert haben. Diese 
bezeichnen wir ebenfalls in diesen Versicherungsbedingungen mit „Sie“.  

Für eine leichtere Lesbarkeit verwenden wir in der Regel die männliche Form. Gemeint ist damit immer auch die weibliche Form. 

Abschnitt I – Leistungsübersicht 

Die nachfolgend aufgeführten Versicherungen gelten nur, soweit sie in dem von Ihnen ausgewählten Versicherungsumfang enthalten sind. Den 
genauen Wortlaut der versicherten Leistungen und Ereignisse finden Sie unter den aufgeführten Ziffern im Abschnitt III Leistungsbeschreibung. 

HAFT Versicherte Leistungen in der Haftpflichtversicherung 

1.1 Prüfung der Haftpflichtfrage und Ausgleich berechtigter Ansprüche 

1.2 Sicherheitsleistung bei geschuldeten Renten 

1.3 Kosten eines Rechtsstreites 

Versicherte Ereignisse  
Schäden, die von Ihnen verursacht werden 

2.1 Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens  3,0 Mio. EUR 

2.2 Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsachschäden je Versicherungsfall 

a) Unbewegliche Gegenstände 

b) Bewegliche Gegenstände 

 
25.000,– EUR 
10.000,– EUR 

2.3. Schäden im Haushalt der Gastfamilie 10.000,– EUR 

2.4 Schlüsselverlust 500,– EUR 

2.5 Berufshaftpflicht 25.000,– EUR 

Selbstbehalt  
In den Fällen von Ziffer 2.1, 2.2 a) 2,3 und 2.4 wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt 25,– EUR, abgezogen. In den Fällen von Ziffer 
2.2 b) und 2.5 wird vom ermittelten Schadenbetrag ein Selbstbehalt von 10%, mindestens 100,– EUR, abgezogen. 

 

UV Versicherte Leistungen in der Reise-Unfallversicherung 

Versicherungssummen 

1.1 Im Invaliditätsfall 100.000,– EUR 

1.2 Im Todesfall 50.000,– EUR 

1.3 Für Bergungskosten 5.000,– EUR 

1.4 Für kosmetische Operationskosten 5.000,– EUR 

 

RGV Versicherte Leistungen in der Reisegepäck-Versicherung 

Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnortes der versicherten Personen gelten 
nicht als Reisen. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unverzüglich nach Ankunft vor der ständigen Wohnung entladen, so 
endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser Ankunft. 

Versicherte Ereignisse 

2.1 Beschädigung von in Fremdgewahrsam gegebenem Reisegepäck 

2.2 Lieferfristüberschreitungen 

2.3 Strafbare Handlungen Dritter 

2.4 Schäden bei Verkehrsunfällen 

2.5 Schäden durch Brand, Explosion oder Elementarereignisse 

Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung 

VB-RS 2021 (SFE18-D) 
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RGV Versicherte Leistungen in der Reisegepäck-Versicherung 

Versicherungssummen EUR 

Je versichertem Schadenereignis leisten wir maximal bis zu einer Versicherungssumme von 3.000,- 

Entschädigungsgrenzen  
Für die nachstehend aufgeführten Sachen ist die Entschädigung auf folgende Summen begrenzt: 

Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto- und Filmapparate 1.000,- 

EDV-Geräte sowie elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte mit Zubehör 1.000,- 

Golf- und Taucherausrüstungen, Fahrräder, jeweils mit Zubehör 500,- 

Wellenbretter, Segelsurfgeräte, jeweils mit Zubehör 500,- 

Musikinstrumente mit Zubehör (sofern zu privaten Zwecken mitgeführt) 250,- 

Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte 250,- 

Ersatzkäufe bei Lieferfristüberschreitungen 500,- 

Für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger erstatten wir den Materialwert. 

Für Personalausweise, Reisepässe, Kraftfahrzeugpapiere und sonstige Ausweispapiere erstatten wir die amtlichen Gebühren. 

Versicherte Sachen 
Reisegepäck Als Reisegepäck gelten Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die Sie auf einer Reise mitnehmen, sowie Geschenke und Reisean-
denken, die Sie während der Reise erwerben. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt oder während der Reise 
erworben werden, sind nicht versichert.  
Sportgeräte jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren) sind nur versichert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemäßen Gebrauch befinden. 
Wertsachen im Sinne dieser Bestimmung sind Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto-, Filmapparate, EDV-Geräte sowie 
elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte, jeweils mit Zubehör.  

Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkarten, Wertpapiere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente aller 
Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert, Zahngold, Prothesen jeder Art, Schusswaffen jeder Art inklusive Zubehör 
sowie Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Hängegleiter, Gleitflieger, Fallschirme, jeweils mit Zubehör. 

Selbstbehalt 
Für die EDV-Geräte sowie elektronische Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte mit Zubehör beträgt der Selbstbehalt 100,– EUR je Versi-
cherungsfall. Für die übrigen Sachen beträgt der Selbstbehalt 25,– EUR je Versicherungsfall. 

 

Abschnitt II – Allgemeine Bestimmungen 

1 Versicherungsnehmer, versicherbare Personen 
und Versicherungsfähigkeit 

1.1 Versicherungsnehmer ist die natürliche oder juristische Per-
son, die mit uns den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat. 
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein na-
mentlich genannten Personen, für welche die Prämie bezahlt 
wurde. 

1.2 Zum Zeitpunkt der Antragstellung versicherungsfähig sind 
nachfolgende Personen bis zur Vollendung des 75. Lebensjah-
res und sofern sie eine ausländische Staatsangehörigkeit und 
einen ständigen Wohnsitz im Ausland haben und vorüberge-
hend in die Bundesrepublik Deutschland oder in eines der un-
ter Ziffer 3.1 genannten Länder reisen:  

 Au-pairs, Schüler, Sprachschüler, Studenten, Stipendiaten 
Doktoranden, Gastwissenschaftler, Praktikanten, Freiwilligen-
helfer, Austauschschüler und Teilnehmer an Work- & Holiday-
Programmen, oder Personen, die nachweislich zwecks einer 
Weiterbildungsmaßnahme reisen sowie Touristen. 

1.3 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert 
sind Personen, 

1.3.1 die dauernd pflegebedürftig sind sowie Personen, deren Teil-
habe am allgemeinen Leben dauerhaft ausgeschlossen ist. Für 
die Einordnung sind insbesondere der mentale Geisteszu-
stand und die objektiven Lebensumstände der Person zu be-
rücksichtigen. Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen 
des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedarf; 

1.3.2 die eine Tätigkeit als Berufssportler ausüben. 

1.4 Für Personen, die die Voraussetzungen der Ziffern 1.1 und 1.2 
nicht erfüllen, kommt der Versicherungsvertrag auch nicht 
durch Zahlung der Prämie zustande. Wird für diese Personen 
dennoch die Prämie gezahlt, so steht der Betrag dem Absen-
der zur Verfügung. 

2 Abschluss, Beginn, Dauer und Beendigung des 
Versicherungsvertrages und des Versicherungs-
schutzes  

2.1 Abschluss und Beginn des Versicherungsvertra-
ges  

2.1.1 Der Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages kann 
jederzeit gestellt werden. Er ist für die gesamte noch verblei-
bende Dauer des Aufenthaltes zu stellen. 

2.1.2 Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass der 
hierfür vorgesehene Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt bei 
uns eingeht und wir Ihnen eine Versicherungsbestätigung 
senden. Ordnungsgemäß ausgefüllt ist der Antrag nur dann, 
wenn er alle geforderten Angaben eindeutig und vollständig 
enthält. 

2.1.3 Werden die Bestimmungen der Ziffern 2.1.1 oder 2.1.2 nicht ein-
gehalten, kommt der Versicherungsvertrag auch nicht durch 
Zahlung der Prämie zustande. In diesem Fall steht die ge-
zahlte Prämie dem Absender zur Verfügung. 

2.2 Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn) nach 
Ablauf der Wartezeiten. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Versicherungsvertrag zustande gekommen ist. Für 
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Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
oder vor Ablauf der Wartezeit eingetreten sind, wird nicht ge-
leistet. 

2.3 Dauer 

 Die Versicherung gilt für die vereinbarte Dauer. Die Höchst-
versicherungsdauer beträgt 5 Jahre. Die Höchstversiche-
rungsdauer gilt auch unter Berücksichtigung von gleicharti-
gen Versicherungsverträgen, die vorher nicht bei uns bestan-
den haben. 

2.4 Beendigung 

 Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche 
Kündigungsrecht bleiben von diesen Vereinbarungen unbe-
rührt. Der Versicherungsschutz endet mit der Beendigung des 
Versicherungsvertrages. Der Versicherungsvertrag endet 
auch für noch nicht abgeschlossene bzw. schwebende Versi-
cherungsfälle 

2.4.1 zum vereinbarten Zeitpunkt; 

2.4.2 mit dem Tod des Versicherungsnehmers; die versicherten 
Personen können innerhalb von 2 Monaten nach dem Tod den 
Versicherungsvertrag unter Benennung des zukünftigen Ver-
sicherungsnehmers fortsetzen; 

2.4.3 wenn die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit 
entfallen; 

3 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz gilt während des vorübergehenden Aufent-
haltes in Deutschland und für vorübergehende Reisen in die Staaten 
der Europäischen Union, Großbritannien und Nordirland, die Schen-
gen-Staaten, nach Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt, 
nicht jedoch in Ihrem Heimatland. Heimatland im Sinne dieser Bedin-
gung ist Ihr ständiger Wohnsitz vor Ihrem vorübergehenden Aufent-
halt in Deutschland. 

4 Was muss bei der Prämienzahlung beachtet 
werden? 

4.1 Prämienhöhe 

 Die Prämie für eine versicherte Person ergibt sich aus der Prä-
mienübersicht. 

4.2 Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

4.2.1 Die erste oder einmalige Prämie ist bei Vertragsbeginn fällig. 

4.2.2 Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei 
denn, Sie haben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zahlung 
jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
der Zahlung.  

4.2.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Prämie nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

4.3 Zahlung der Folgeprämien 

4.3.1 Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, übersenden 
wir Ihnen eine Mahnung und setzen eine Zahlungsfrist von 2 
Wochen. 

4.3.2 Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung im Verzug, können wir den Vertrag kündigen, wenn wir 
Sie mit der Mahnung darauf hingewiesen haben. 

4.3.3 Haben wir gekündigt und zahlen Sie nach Erhalt der Kündi-
gung innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

4.4 Prämieneinzug 

 Ist Prämieneinzug von einem Konto vereinbart, erfolgt dieser 
unverzüglich nach Mandatserteilung. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn wir die Prämie am Abbuchungstag einziehen 
können und Sie dem berechtigten Prämieneinzug nicht wider-
sprechen.  

 Können wir die fällige Prämie ohne Ihr Verschulden nicht ein-
ziehen, gilt die Zahlung auch dann noch als rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach der von uns in Textform abgegebenen 
Mahnung erfolgt. 

5 Was ist bei der Leistungszahlung zu beachten? 

5.1 Fälligkeit der Zahlung 

 Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis 
vorliegt und wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der 
Leistung festgestellt haben, zahlen wir spätestens innerhalb 
von 2 Wochen.  

 Ist die Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch die Höhe 
der Leistung nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Schadenanzeige bei uns feststellen, kann ein angemessener 
Vorschuss auf die Leistung verlangt werden.  

 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie 
eingeleitet worden, können wir bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss dieser Verfahren die Regulierung des Schadens auf-
schieben. 

5.2 Kosten in ausländischer Währung 

 Wir rechnen die entstandenen Kosten zum Eurokurs des Ta-
ges um, an dem die Belege bei uns eingehen. Es gilt der amtli-
che Devisenkurs, es sei denn, die Devisen zur Bezahlung der 
Rechnungen wurden zu einem ungünstigeren Kurs erworben.  

 Von den Leistungen können wir Mehrkosten abziehen, die 
dadurch entstehen, dass wir Überweisungen ins Ausland vor-
nehmen oder auf Ihr Verlangen besondere Überweisungsfor-
men wählen. 

5.3 Leistung aus anderen Versicherungsverträgen 

 Kann im Versicherungsfall eine Leistung aus einem anderen 
Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der ander-
weitige Vertrag diesem vor. Wird der Versicherungsfall zuerst 
uns gemeldet, treten wir in Vorleistung und wenden uns 
zwecks Kostenteilung direkt an den anderen Versicherer. 

6 Welches Recht findet Anwendung und wann 
verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?  
Für wen gelten die Bestimmungen? 

 In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) sowie grundsätzlich deutsches 
Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht. An-
sprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch 
von Ihnen angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem unsere Entscheidung Ihnen in 
Textform zugeht.  

 Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten sinn-
gemäß auch für die versicherten Personen. 

7 Aufrechnung 

 Gegen unsere Forderungen kann nur aufgerechnet werden, 
soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 

8 Was ist bei Mitteilungen zu beachten? 

 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an 
die im Versicherungsschein genannte Adresse in Textform 
gerichtet werden. Die Vertragssprache ist Deutsch. 
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Abschnitt III – Leistungsbeschreibung 

(abhängig vom gewählten Versicherungsumfang) 

HAFT – Reise-Haftpflichtversicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Haft-
pflichtversicherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 2.; Einschränkungen siehe 
Ziffer 3.) erhalten Sie die nachfolgenden Leistungen bis zur 
Höhe der im Abschnitt I. genannten Versicherungssumme. 

1.1 Prüfung der Haftpflichtfrage und Ausgleich be-
rechtigter Ansprüche 

 Unsere Leistungen umfassen die Prüfung der Haftpflichtfrage 
und die sich daraus ergebende Abwehr unberechtigter An-
sprüche oder im Falle eines berechtigten Anspruches den Er-
satz der Entschädigung, die von Ihnen zu zahlen ist. Ein be-
rechtigter Anspruch ergibt sich aufgrund eines von uns abge-
gebenen oder genehmigten Anerkenntnisses, eines von uns 
geschlossenen oder genehmigten Vergleiches oder einer rich-
terlichen Entscheidung. Falls die von uns verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich an Ihrem Verhalten scheitert, haben wir 
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men. 

 Wird von uns in einem Strafverfahren wegen eines Schadene-
reignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung ei-
nes Verteidigers für Sie gewünscht oder genehmigt, so tragen 
wir dessen Gebühren gemäß der Gebührenordnung oder die 
besonders vereinbarten, zuvor mit uns abgestimmten höhe-
ren Kosten des Verteidigers. 

1.2 Sicherheitsleistung bei geschuldeten Renten 

 Haben Sie für eine aus einem versicherten Schadenfall ge-
schuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist 
Ihnen die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen 
Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
gestattet, so verpflichten wir uns an Ihrer Stelle zur Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung. 

1.3 Kosten eines Rechtsstreites 

 Kommt es in einem versicherten Schadenfall zu einem Rechts-
streit über den Anspruch zwischen Ihnen und dem Geschädig-
ten oder dessen Rechtsnachfolger, so führen wir den Rechts-
streit in Ihrem Namen. Die hierfür anfallenden Kosten werden 
von uns übernommen und nicht als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet. Übersteigen die Haftpflichtan-
sprüche die Versicherungssumme, so werden die Prozesskos-
ten nur im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe der Ansprüche getragen, und zwar auch dann, wenn es 
sich um mehrere aus einem Schadenereignis entstehende Pro-
zesse handelt. Wir sind in solchen Fällen berechtigt, durch 
Zahlung der Versicherungssumme und unseres der Versiche-
rungssumme entsprechenden Anteiles an den bis dahin er-
wachsenen Kosten, uns von weiteren Leistungen zu befreien. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

 Sie haben auf der Reise Versicherungsschutz für den Fall, dass 
Sie wegen eines der nachfolgend aufgeführten Schadenereig-
nisse, die den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädi-
gung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschädi-
gung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge 
hatten, für diese Folgen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf 
Schadenersatz in Anspruch genommen werden.  

2.1 Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens 

 Ihr Versicherungsschutz erstreckt sich auf Ihre gesetzliche 
Haftpflicht als Privatperson bezüglich der auf Reisen 

auftretenden Haftpflichtgefahren des täglichen Lebens, ins-
besondere 

2.1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Auf-
sichtspflicht über Minderjährige); 

2.1.2 als Radfahrer; 

2.1.3 bei der Ausübung von Sport (ausgenommen sind die in Ziffer 
3.2.3 genannten Sportarten); 

2.1.4 als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde und 
Fuhrwerke zu privaten Zwecken (Haftpflichtansprüche der 
Tierhalter oder Tiereigentümer gegen die versicherte Person 
und/oder den Versicherungsnehmer sind nicht versichert); 

2.1.5 durch den Besitz und Gebrauch von Flugmodellen, unbe-
mannten Ballonen und Drachen, die weder mit Motoren noch 
durch Treibsätze angetrieben werden, deren Fluggewicht 5 kg 
nicht übersteigt und für die keine Versicherungspflicht be-
steht; 

2.1.6 durch den Besitz und Gebrauch von eigenen oder fremden Ru-
der- und Tretbooten sowie fremden Segelbooten, die weder 
mit Motoren (auch Außenbordmotoren) sowie Treibsätzen 
angetrieben werden und für die keine Versicherungspflicht 
besteht; 

2.1.7 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Benutzen von eigenen 
oder fremden Surfbrettern zu Sportzwecken; ausgeschlossen 
ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Person 
aus Vermietung, Verleih oder sonstiger Gebrauchsüberlas-
sung an Dritte. 

2.1.8 aus der Tätigkeit als Au-pair. Sofern die versicherte Person 
aufgrund eines schriftlichen Vertrages eine Tätigkeit als Au- 
pair ausübt, schließt die Privathaftpflichtversicherung abwei-
chend von Ziffer 3.1.3 auch deren Berufshaftpflicht ein. Als ver-
sichert gelten dabei nur Haftpflichtansprüche auf Grund von 
Tätigkeiten, die die versicherte Person auf Grund ihres Aus-
bildungsstandes ausüben darf. Dieser Versicherungsschutz 
tritt aber nur dann ein, wenn gegen die versicherte Person 
selbst Ansprüche erhoben werden und für die versicherte Per-
son keine anderweitiger Versicherungsschutz bzw. kein aus-
reichender Versicherungsschutz besteht, z. B. im Rahmen ei-
ner Privathaftpflichtversicherung der Gastfamilie. 

2.2 Haftpflichtansprüche aufgrund von Mietsach-
schäden 

 In Abänderung zu Ziffer 3.2.4 sind auch Mietsachschäden vom 
Umfang des Versicherungsschutzes erfasst. Der Versiche-
rungsschutz erstreckt sich in diesem Rahmen auf Haftpflicht-
gefahren des täglichen Lebens  
 als Benutzer der zur Unterkunft auf Reisen vorübergehend 

zu privaten Zwecken gemieteten Räume in Gebäuden (z. B. 
Hotel- und Pensionszimmer, Ferienwohnungen, Bungalows, 
bei Au-pairs der Haushalt der Gastfamilie)  

 sowie der Räume, deren Benutzung im Zusammenhang mit 
der Beherbergung vorgesehen und gestattet ist (z. B. Spei-
seräume, Gemeinschaftsbäder),  

 sowie aus der Beschädigung von beweglichen Einrichtungs-
gegenständen (z. B. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr)  

 bis zu den in Abschnitt I. genannten Beträgen. 
 Ausgeschlossen sind jedoch Haftpflichtansprüche wegen 

 Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
Beanspruchung; 

 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten. 

2.3 Schäden im Haushalt der Gastfamilie 

 Abweichend von Ziffer 3.2.6 gelten Haftpflichtansprüche ge-
gen die versicherte Person wegen Schäden an den Räumen, 
deren Benutzung im Zusammenhang mit der Beherbergung 
vorgesehen und gestattet ist, im Haushalt der Gastfamilie bis 
zur in Abschnitt I. genannten Summe als versichert. Zum 
Haushalt der Gastfamilie gehören das von der Gastfamilie be-
wohnte Haus oder die von der Gastfamilie bewohnte Woh-
nung (Haupt-, Neben- und Urlaubswohnsitz), einschließlich 
des hierzu gehörenden Grundstückes und der hierauf befind-
lichen Nebengebäude oder Nebenräume. Die Gesamtleistung 
für alle Schäden an beweglichen Gegenständen und Räumen 
der Gastfamilie innerhalb eines Versicherungsjahres oder 
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eines ggf. vereinbarten kürzeren Versicherungszeitraumes ist 
auf doppelte in Abschnitt I. genannte Summe begrenzt. Als 
Versicherungsjahr gilt ein Zeitraum von zwölf Monaten, ge-
rechnet vom Versicherungsbeginn an, einschließlich aller Ver-
tragsverlängerungen. 

2.4 Schlüsselverlust 

 Die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von 
fremden Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine 
zentrale Schließanlage und Code-Karten), die sich rechtmäßig 
in Gewahrsam des Versicherten befunden haben, gilt als mit-
versichert. Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf ge-
setzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die not-
wendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen 
sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels fest-
gestellt wurde.  

 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ist auf dem im 
Abschnitt I. genannten Betrag begrenzt und gilt für alle Schä-
den innerhalb eines Versicherungsjahres - oder eines ggf. ver-
einbarten kürzeren Versicherungszeitraumes. Als Versiche-
rungsjahr gilt ein Zeitraum von zwölf Monaten, gerechnet vom 
Versicherungsbeginn an, einschließlich aller Vertragsverlän-
gerungen. 

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschä-
den eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs) sowie die 
Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln 
sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

2.5 Berufshaftpflicht 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherten während der Berufsausübung. 
Als versichert gelten dabei nur Haftpflichtansprüche aufgrund 
von Tätigkeiten, die die versicherte Person aufgrund ihres 
Ausbildungsstandes ausüben darf. Dieser Versicherungs-
schutz tritt nur dann ein, wenn gegen die versicherte Person 
selbst Ansprüche erhoben werden und kein anderweitiger 
Versicherungsschutz besteht. Nicht versichert sind Schäden, 
die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherte Fehler 
übersieht, die in Rechnungen, Aufstellungen, Kostenanschlä-
gen, Maßen in Zeichnungen enthalten sind, deren Prüfung 
dem Versicherten übertragen war. Kein Versicherungsschutz 
besteht auch für die Nichterfüllung von Verträgen und die an 
die Stelle der Erfüllungsleistung tretende Ersatzleistung. 

3 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

3.1 Nicht versicherte Haftpflichtrisiken 

3.1.1 Nicht versichert ist Ihre Haftpflicht als Eigentümer, Besitzer, 
Halter oder Führer eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges ver-
ursacht werden. 

3.1.2 Nicht versichert ist Ihre Haftpflicht als Eigentümer, Halter 
oder Hüter von Tieren sowie die Haftpflicht bei der Ausübung 
der Jagd. 

3.1.3 Nicht versichert ist Ihre Haftpflicht aus der Ausübung eines 
Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) oder einer Betä-
tigung in Vereinigungen aller Art. 

3.1.4 Nicht versichert ist die Haftpflicht der versicherten Person aus 
der Vermietung, Verleihung oder sonstigen Gebrauchsüber-
lassung von Sachen an Dritte. 

3.2 Nicht versicherte Haftpflichtansprüche 

3.2.1 Haftpflichtansprüche, die über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht hinausgehen. 

3.2.2 Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festge-
setzte Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der 
Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche sowie Ansprüche aus 
Tumultschadengesetzen. 

3.2.3 Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Ihrer Teilnahme an 
Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- und 

Ringkämpfen, Kampfsportarten jeglicher Art inklusive der 
Vorbereitungen (Training) hierzu. 

3.2.4 Soweit nicht ausdrücklich im Abschnitt I. aufgeführt, Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die Sie 
gemietet, gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigen-
macht erlangt haben, oder die Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 

3.2.5 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung auf Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Gewässern) 
und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. 

3.2.6 Haftpflichtansprüche aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, 
die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. Als Angehö-
rige gelten Ehegatten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -
kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -
kinder sowie Personen, die durch ein familienähnliches, auf 
längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder 
miteinander verbunden sind. 

3.2.7 Haftpflichtansprüche zwischen mehreren versicherten Perso-
nen desselben Versicherungsvertrages sowie, wenn nicht ge-
mäß Ziffer 2.3 ausdrücklich mitversichert, zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und den versicherten Personen eines Ver-
sicherungsvertrages. 

3.2.8 Haftpflichtansprüche zwischen mehreren Personen, die ge-
meinsam eine Reise gebucht haben und diese Reise zusam-
men durchführen. 

3.2.9 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die aus der Übertra-
gung einer Krankheit entstehen. 

3.2.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Gebrauch von 
Waffen aller Art. 

3.2.11 Haftpflichtansprüche aus allen sich ergebenden Vermögens-
schäden. 

3.2.12 Soweit nicht ausdrücklich im Abschnitt I. aufgeführt, Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden aus dem Abhandenkommen 
von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsa-
chen. 

3.3 Begrenzung der Leistungen 

3.3.1 Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungs-
fall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

3.3.2 Die Entschädigungsleistungen für alle Versicherungsfälle in-
nerhalb des versicherten Zeitraumes sind bei Vertragslaufzei-
ten unter einem Jahr auf das Zweifache der vereinbarten Ver-
sicherungssumme begrenzt. Bei Vertragslaufzeiten von über 
einem Jahr, leisten wir in jedem Versicherungsjahr für alle Ver-
sicherungsfälle nicht mehr als das Doppelte der vereinbarten 
Versicherungssumme.  

3.3.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese auf derselben Ursache oder auf gleichen Ursa-
chen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, 
Zusammenhang beruhen. 

3.3.4 Hat die versicherte Person an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonsti-
ger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leis-
tende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. 
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versiche-
rer erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gül-
tigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Bei der 
Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die 
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 
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Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt. 

3.3.5 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten der versicherten Person scheitert, haben wir für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

4 Was muss im Schadenfall beachtet werden (Ob-
liegenheiten)? 

4.1 Unverzügliche Schadenmeldung 

 Wird ein Schadenersatzanspruch gegen Sie geltend gemacht, 
melden Sie uns diesen Schadenfall bitte unverzüglich. 

4.2 Unverzügliche Meldung im Rechtsstreit 

 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl 
oder ein Mahnbescheid erlassen, so müssen Sie uns dies un-
verzüglich anzeigen, auch wenn Sie den versicherten Scha-
denfall selbst bereits angezeigt haben. Wird gegen Sie ein An-
spruch gerichtlich bzw. per Mahnbescheid geltend gemacht, 
die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird Ihnen gerichtlich 
der Streit verkündet, so müssen Sie uns dies ebenfalls unver-
züglich anzeigen. Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer 
einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfah-
rens. 

4.3 Überlassung der Prozessführung 

 Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so müs-
sen Sie die Prozessführung uns überlassen, dem von uns be-
stellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von die-
sem oder von uns für nötig erachteten Aufklärungen geben. 
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungs-
behörden auf Schadenersatz haben Sie, ohne unsere Weisun-
gen abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die 
erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

4.4 Überlassung von Rechtsausübungen in Renten-
fällen 

 Wenn Sie infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlan-
gen, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so sind Sie verpflichtet, dieses Recht in Ihrem Na-
men von uns ausüben zu lassen.  

4.5 Bevollmächtigung  

 Wir gelten als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr 
des Anspruches zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in 
Ihrem Namen abzugeben. 

4.6 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie 
nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

UV – Reise-Unfallversicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reise-Unfall-
versicherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 2; Einschränkungen siehe 
Ziffer 3) werden die nachfolgenden Leistungen bis zur Höhe 
der im Abschnitt I. genannten Summen ersetzt. 

1.1 Leistungen bei Invalidität 

 Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass Ihre körperliche 
oder geistige Leistungsfähigkeit unfallbedingt dauerhaft 

beeinträchtigt ist (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist dau-
erhaft, wenn sie voraussichtlich länger als 3 Jahre bestehen 
wird und eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden 
kann. 

 Die Invalidität muss innerhalb von 15 Monaten nach dem Un-
fall eingetreten und innerhalb von 21 Monaten nach dem Un-
fall von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen bei 
uns schriftlich geltend gemacht worden sein. 

1.1.1 Die Höhe der Leistung richtet sich nach der Versicherungs-
summe und dem Grad der Invalidität. Als feste Invaliditäts-
grade gelten (unter Ausschluss des Nachweises einer höheren 
oder geringeren Invalidität) der Verlust oder die Funktionsun-
fähigkeit 

eines Armes im Schultergelenk 70%
eines Armes bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%
eines Armes unterhalb des Ellenbogengelenks 60%
einer Hand im Handgelenk 55%
eines Daumens 20%
eines Zeigefingers 10%
eines anderen Fingers 5%
eines Beines über der Mitte des Oberschenkels 70%
eines Beines bis zur Mitte des Oberschenkels 60%
eines Beines bis unterhalb des Knies 50%
eines Beines bis zur Mitte des Unterschenkels 45%
eines Fußes im Fußgelenk 40%
einer großen Zehe 5%
einer anderen Zehe 2%
eines Auges 50%
des Gehörs auf einem Ohr 30%
des Geruchs 10%
des Geschmacks 5%

  
 Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser 

Körperteile oder Sinnesorgane wird der entsprechende Teil 
des Prozentsatzes angenommen.  

1.1.2 Werden durch den Versicherungsfall Körperteile oder Sinnes-
organe betroffen, deren Verlust oder Funktionsunfähigkeit 
nicht wie vorstehend geregelt ist, so ist für diese maßgebend, 
inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfä-
higkeit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer 
Gesichtspunkte beeinträchtigt ist. 

1.1.3 Sind durch den Versicherungsfall mehrere körperliche oder 
geistige Funktionen beeinträchtigt, so werden die vorstehen-
den Invaliditätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100% 
werden jedoch nicht angenommen. 

1.1.4 Wird durch den Versicherungsfall eine körperliche oder geis-
tige Funktion betroffen sein, die schon vorher dauernd beein-
trächtigt war, so wird ein Abzug in Höhe der Vorinvalidität 
vorgenommen. Diese wird nach den Invaliditätsgraden gemäß 
Ziffer 1.1.1 bemessen. 

1.1.5 Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem 
Versicherungsfall ein, so besteht kein Anspruch auf Invalidi-
tätsleistung. 

1.1.6 Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache inner-
halb eines Jahres nach dem Versicherungsfall oder (gleichgül-
tig aus welcher Ursache) später als 1 Jahr nach dem Unfall und 
war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung nach Ziffer 1.1.1 ent-
standen, so leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf-
grund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde zu rechnen 
gewesen wäre. 

1.2 Leistungen im Todesfall 

 Führt ein Versicherungsfall innerhalb eines Jahres zum Tode 
der versicherten Person, so entsteht für die Erben ein An-
spruch auf Leistung nach der für den Todesfall versicherten 
Summe. Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 4.3 weisen 
wir hin. 

1.3 Leistungen für Bergungskosten 

 Bestehen für die versicherte Person bei der HanseMerkur Ver-
sicherungsgruppe mehrere Unfallversicherungen, können die 
nachstehenden Kosten nur aus einem dieser Verträge ver-
langt werden. Hat die versicherte Person einen unter den Ver-
sicherungsvertrag fallenden Unfall erlitten, ersetzen wir bis 
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zur Höhe des vertraglich vereinbarten Betrages die entstan-
denen Kosten für 

1.3.1 Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-recht-
lich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, so-
weit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden. 

1.3.2 Transport des Verletzten in das nächste Krankenhaus oder in 
eine Spezialklinik, soweit dies medizinisch notwendig und 
ärztlich angeordnet ist. 

1.3.3 Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem 
ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche An-
ordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungsart unver-
meidbar waren. 

1.3.4 Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im Todesfall. 

1.3.5 Einsätze gemäß Ziffer 1.4.1, wenn Sie keinen Versicherungsfall 
erlitten haben, ein solcher aber unmittelbar drohte oder nach 
den konkreten Umständen zu vermuten war. 

1.4 Leistungen für Kosten kosmetischer Operatio-
nen 

1.4.1 Wird durch ein versichertes Unfallereignis die Körperoberflä-
che der versicherten Person derart beschädigt oder verformt, 
dass nach Abschluss der Heilbehandlung das äußere Erschei-
nungsbild der versicherten Person hierdurch dauerhaft beein-
trächtigt ist, und entschließt sich die versicherte Person, sich 
einer kosmetischen Operation zum Zwecke der Beseitigung 
dieses Mangels zu unterziehen, so übernehmen wir einmalig 
die mit der Operation und der klinischen Behandlung im Zu-
sammenhang stehenden Kosten für Arzthonorare, Medika-
mente, Verbandszeug und sonstige ärztlich verordnete Heil-
mittel sowie die Kosten für die Unterbringung und Verpfle-
gung in der Klinik bis zur Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme. Nicht zur Körperoberfläche zählen die bei geöff-
netem Mund sichtbaren Front- und Schneidezähne. 

1.4.2 Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten 
Person müssen bis zum Ablauf des 3. Jahres nach dem Unfall 
durchgeführt und abgeschlossen sein. Hat die versicherte 
Person bei Eintritt des Unfalles das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet, erfolgt ein Ersatz der Kosten auch dann, wenn die 
Operation und die klinische Behandlung nicht innerhalb dieser 
Frist, aber vor Vollendung des 21. Lebensjahres der versicher-
ten Person durchgeführt werden. 

1.4.3 Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- 
und Genussmittel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für 
Krankenpflege, sofern der Einsatz von beruflichem Pflegeper-
sonal bei der Krankenpflege nicht ärztlich angeordnet wird.  

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

2.1 Gesundheitsschädigung durch ein Unfallereignis 

 Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Er-
eignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädi-
gung erleidet. In Erweiterung erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auch auf tauchtypische Gesundheitsschäden, wie 
z. B. Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzung, ohne dass 
ein Unfallereignis, d. h. ein plötzlich von außen auf den Körper 
wirkendes Ereignis, eingetreten sein muss. 

2.2 Zerrungen und Bänderriss 

 Als Versicherungsfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk 
verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln ge-
zerrt oder zerrissen werden. 

2.3 Ertrinken oder Ersticken 

 Als Unfall im Sinne von Ziffer 2.1 gilt auch der Ertrinkungs- 
bzw. Erstickungstod unter Wasser beim Tauchen. 

3 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

3.1 Für welche Fälle wird nicht geleistet? 

 Wir leisten nicht für:  

3.1.1 Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch so-
weit diese auf Trunkenheit oder Drogenkonsum beruhen, so-
wie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person 
ergreifen; Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese 
Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallen-
des Unfallereignis verursacht sind. 

3.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass 
sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 

3.1.3 Unfälle, die mittelbar oder unmittelbar durch Kriegs- oder Bür-
gerkriegsereignisse oder in Verbindung mit terroristischen 
Anschlägen verursacht sind. Versicherungsschutz besteht je-
doch, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland 
überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen be-
troffen wird. Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes 
gilt jedoch nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren 
Gebiet zum Zeitpunkt des Reiseantrittes bereits Krieg oder 
Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teil-
nahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch 
ABC-Waffen (atomare, biologische oder chemische Waffen). 

3.1.4 Unfälle der versicherten Person als Luftfahrzeugführer (auch 
Luftsportgeräteführer), soweit sie nach deutschem Recht da-
für eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungs-
mitglied eines Luftfahrzeuges, die im ursächlichen Zusam-
menhang mit dem Betrieb eines Luftfahrzeuges eintreten. 

3.1.5 Unfälle der versicherten Person bei einer mit Hilfe eines Luft-
fahrzeuges auszuübenden Tätigkeit. 

3.1.6 Unfälle der versicherten Person bei der Benutzung von Raum-
fahrzeugen; Versicherungsschutz besteht jedoch als Fluggast 
einer Fluggesellschaft. 

3.1.7 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass 
sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeu-
ges an Fahrveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen 
Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

3.1.8 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie ver-
ursacht sind. 

3.1.9 Gesundheitsschädigungen durch Strahlen sowie Gesundheits-
schäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der 
versicherten Person. Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnosti-
sche und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag 
fallenden Unfall veranlasst werden. 

3.1.10 Gesundheitsschädigungen durch Infektionen. Diese sind auch 
dann ausgeschlossen, wenn sie durch Insektenstiche oder -
bisse oder durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleim-
hautverletzungen verursacht wurden, durch die Krankheitser-
reger sofort oder später in den Körper gelangten. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch für Tollwut und Wundstarrkrampf 
sowie für Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch 
Unfallverletzungen, die nicht nach Satz 1 ausgeschlossen sind, 
in den Körper gelangten. Für Infektionen, die durch Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe verursacht sind, besteht Versiche-
rungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch 
strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter 
diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

3.1.11 Bauch- oder Unterleibsbrüche. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende ge-
waltsame von außen kommende Einwirkung entstanden sind. 

3.1.12 Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren 
Organen und Gehirnblutungen. Versicherungsschutz besteht 
jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis 
die überwiegende Ursache ist. 

3.1.13 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleich-
gültig, wodurch diese verursacht sind. 
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3.1.14 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe 
durch den Schlund. 

3.2 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder 
Gebrechen? 

 Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfall-
ereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder deren 
Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem 
Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, wenn die-
ser Anteil mindestens 25% beträgt. Haben Krankheiten oder 
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen 
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, so 
entfällt jeglicher Leistungsanspruch, wenn dieser Anteil mehr 
als 50% beträgt. 

4 Was muss bei einem Reise-Unfallschaden beach-
tet werden(Obliegenheiten)?  

4.1 Unverzügliche Hinzuziehung eines Arztes 

 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht 
herbeiführt, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen. Die ver-
sicherte Person hat den ärztlichen Anordnungen nachzukom-
men und auch im Übrigen die Unfallfolgen möglichst zu min-
dern. 

4.2 Untersuchung durch von uns beauftragte Ärzte 

 Die versicherte Person hat sich von den von uns beauftragten 
Ärzten untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten ein-
schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles 
tragen wir. 

4.3 Meldungen im Todesfall 

 Hat der Unfall den Tod der versicherten Person zur Folge, so 
muss uns dies von den Erben oder den sonstigen Rechtsnach-
folgern der versicherten Person innerhalb von 48 Stunden ge-
meldet werden, auch wenn der Unfall selbst schon angezeigt 
ist. Uns ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch ei-
nen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

4.4 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie 
nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

RGV – Reisegepäck-Versicherung 

1 Welche Leistungen umfasst Ihre Reisegepäck-
Versicherung? 

 Im Versicherungsfall (siehe Ziffer 2.; Einschränkungen siehe 
Ziffer 3.) erhalten Sie eine Entschädigung bis zur Höhe der im 
Abschnitt I. aufgeführten Versicherungssummen.  

1.1 Leistung bei Zerstörung oder Abhandenkom-
men 

 Im versicherten Schadenfall ersetzen wir für zerstörte oder 
abhandengekommene Sachen, soweit diese gemäß Ziffer 2. 
versichert sind, deren Versicherungswert zur Zeit des Scha-
deneintrittes. Als Versicherungswert gilt der Betrag, der allge-
mein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte 
an Ihrem ständigen Wohnort anzuschaffen, abzüglich eines 
dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Ge-
brauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert). 

1.2 Leistung bei Beschädigungen 

 Für beschädigte und reparaturfähige Sachen übernehmen wir, 
soweit diese gemäß Ziffer 2. versichert sind, die notwendigen 

Reparaturkosten und eine gegebenenfalls bleibende Wert-
minderung, höchstens jedoch den Versicherungswert. 

2 Wann liegt ein Versicherungsfall vor? 

2.1 Beschädigung von in Gewahrsam gegebenem 
Reisegepäck 

 Haben Sie Ihr Reisegepäck bei einem Beförderungsunterneh-
men, Beherbergungsbetrieb oder einer Gepäckaufbewahrung 
in Gewahrsam gegeben, leisten wir, wenn dieses dort abhan-
denkommt, zerstört oder beschädigt wird, bis zur Höhe der 
Versicherungssumme und Entschädigungsgrenzen. 

2.2 Lieferfristüberschreitung von Reisegepäck 

 Wird Ihr Reisegepäck durch ein Beförderungsunternehmen 
nicht fristgerecht ausgeliefert, d. h., es erreicht den Bestim-
mungsort nicht am selben Tag wie Sie (Lieferfristüberschrei-
tung), erstatten wir die nachgewiesenen Aufwendungen für 
notwendige Ersatzkäufe bis zur vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze. 

2.3 Strafbare Handlungen Dritter am Reisegepäck, 
an Sportgeräten oder Wertsachen 

 Sie haben Versicherungsschutz bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme und Entschädigungsgrenzen bei Abhandenkom-
men, Beschädigung oder Zerstörung der versicherten Sachen 
durch strafbare Handlungen Dritter. Hierzu zählen Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung und vor-
sätzliche Sachbeschädigung. 

2.4 Schäden bei Verkehrsunfällen am Reisegepäck, 
an Sportgeräten oder Wertsachen 

 Sie haben Versicherungsschutz bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme und Entschädigungsgrenzen bei Abhandenkom-
men, Beschädigung oder Zerstörung der versicherten Sachen 
während eines Transportmittelunfalles (z. B. Verkehrsunfall). 

2.5 Schäden durch Brand, Explosion oder Elemen-
tarereignisse am Reisegepäck, an Sportgeräten 
oder Wertsachen 

 Sie haben Versicherungsschutz für die versicherten Sachen 
bis zur Höhe der Versicherungssumme und Entschädigungs-
grenzen bei Abhandenkommen, Beschädigung oder Zerstö-
rung der versicherten Sachen durch Brand, Blitzschlag, Explo-
sion, Sturm, Überschwemmungen, Erdrutsche, Erdbeben, La-
winen. 

3 Welche Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes sind zu beachten? 

3.1 Einschränkungen bei Wertsachen 

 Für Wertsachen gemäß Abschnitt I. besteht Versicherungs-
schutz nur, solange sie bestimmungsgemäß getragen bzw. be-
nutzt oder in persönlichem Gewahrsam und sicher verwahrt 
mitgeführt werden oder sich in einem ordnungsgemäß ver-
schlossenen Raum eines Gebäudes oder eines Passagierschif-
fes befinden. Schmucksachen und Gegenstände aus Edelme-
tall sind in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines 
Gebäudes oder eines Passagierschiffes jedoch nur versichert, 
solange sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis un-
tergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Weg-
nahme des Behältnisses selbst bietet. 

3.2 Einschränkungen bei Kraftfahrzeugen und Was-
serfahrzeugen 

 Für Schäden am Reisegepäck in unbeaufsichtigten Kraftfahr-
zeugen/Anhängern/Wassersportfahrzeugen durch strafbare 
Handlungen Dritter leisten wir nur, soweit sich das Reisege-
päck nicht einsehbar in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Innen- bzw. Kofferraum (bei Wasser-
sportfahrzeugen: Kajüte oder Packkiste) oder in mit dem 
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Fahrzeug fest verbundenen Gepäckboxen befindet. Keine 
Entschädigung leisten wir hier für die im Abschnitt I. aufge-
führten Wertsachen.  

 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit einer 
versicherten Person oder einer von ihr beauftragten Vertrau-
ensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch die Bewa-
chung eines zur allgemeinen Benutzung offen stehenden Or-
tes (z. B. Parkplatz, Hafen). 

 Wir leisten nur, wenn nachweislich der Schaden tagsüber zwi-
schen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder der Schaden 
während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als zwei 
Stunden eingetreten ist. 

 Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht un-
verzüglich nach der Ankunft vor der ständigen Wohnung ent-
laden, so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser 
Ankunft. 

3.3 Einschränkungen beim Camping 

 Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck während 
des Zeltens oder Campings durch strafbare Handlungen Drit-
ter besteht nur auf offiziellen (von Behörden, Vereinen oder 
privaten Unternehmern eingerichteten) Campingplätzen. 

 Lassen Sie Sachen unbeaufsichtigt (Definition in Ziffer 3.2) im 
Zelt zurück, so besteht Versicherungsschutz für Schäden 
durch strafbare Handlungen Dritter nur, wenn nachweislich 
der Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetre-
ten und das Zelt geschlossen ist. 

 Wertsachen sind im unbeaufsichtigten Zelt nicht versichert. 
Diese Gegenstände ersetzen wir nur, sofern die Voraussetzun-
gen gemäß Ziffer 3.2 erfüllt oder sie der Campingplatzleitung 
zur Aufbewahrung übergeben worden sind oder sich in einem 
durch Verschluss ordnungsgemäß gesicherten Wohnwa-
gen/Wohnmobil oder in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug nicht einsehbar auf ei-
nem offiziellen Campingplatz befinden. 

3.4 Schäden durch Verlieren 

 Keinen Versicherungsschutz gewähren wir für Schäden durch 
Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen von Gegen-
ständen. 

3.5 Schäden durch Verschleiß 

 Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Beschaf-
fenheit der versicherten Sachen verursacht werden (z. B. Ab-
nutzung oder Verschleiß), sind nicht versichert. 

4 Was muss bei einem Reisegepäckschaden be-
achtet werden (Obliegenheiten)? 

4.1 Sicherstellung von Ersatzansprüchen gegen 
Dritte 

 Schäden an in Gewahrsam gegebenem Gepäck sowie Schäden 
durch nicht fristgerechte Auslieferung müssen Sie unverzüg-
lich der aufgegebenen Stelle anzeigen und sich dies schriftlich 
bestätigen lassen. Uns ist hierüber eine Bescheinigung einzu-
reichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden müssen Sie 
das jeweilige Unternehmen nach der Entdeckung unverzüg-
lich unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätes-
tens innerhalb von 7 Tagen, auffordern, den Schaden zu be-
sichtigen und zu bescheinigen. 

4.2 Polizeiliche Meldung 

 Schäden durch strafbare Handlungen Dritter und Brandschä-
den müssen Sie unverzüglich der zuständigen Polizeidienst-
stelle unter Einreichung eines vollständigen Verzeichnisses al-
ler vom Schadenfall betroffenen Sachen anzeigen und sich 
dies schriftlich bestätigen lassen. Das der Polizei einzu-
reichende Verzeichnis der vom Schadenfall betroffenen Ge-
genstände muss als Einzelaufstellung gefertigt werden und 
auch Angaben über den jeweiligen Anschaffungszeitpunkt so-
wie den Anschaffungspreis der einzelnen Gegenstände ent-
halten. Das vollständige Polizeiprotokoll muss uns eingereicht 
werden. 

4.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten 

 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie 
nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt 
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 


